
Betreff: Antw: [Extern]Re: Antrag gemäß § 51 HvwVfG-Radwegbenutzungspflicht in der Kasinostraße
Von: Strassenverkehrsbehoerde <Strassenverkehrsbehoerde@darmstadt.de>
Datum: 22.08.23, 12:03
An: "GESCHWÄRZT>
Kopie (CC): "Arne Wiborny" <Arne.Wiborny@darmstadt.de>, "Dieter Fischer" <Dieter.Fischer@darmstadt.de>,
"Peter Rossteutscher" <Peter.Rossteutscher@darmstadt.de>, "Stefan Astheimer"
<Stefan.Astheimer@darmstadt.de>, "Thomas Emig" <Thomas.Emig@darmstadt.de>

Sehr GESCHWÄRZT,

Ihre aktuelle Anfrage zu dem genannten Sachverhalt beantworte ich gerne wie folgt:

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt hat sich bereits eingehend mit der vorgezogenen Umsetzung der Aufhebung
der Radwegebenutzungspflicht auf dem nördlichen Teil der Kasinostraße befasst.  An der Kreuzung
Kasinostraße/ Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Süd-West gibt es keine Bedenken hinsichtlich der
Verkehrssicherheit. Der Radverkehr kann vom Rhönring kommend auf der Fahrbahn queren und ist in der
Signaltechnik berücksichtigt.

Die Kreuzung Kasinostraße/ Pallaswiesenstraße wird von der Fachabteilung zur Zeit noch geprüft, da im
Programm der Lichtsignalanlage der Radverkehr auf der Fahrbahn nicht berücksichtigt ist. Falls eine
Anpassung des Programms nicht unmittelbar erfolgen kann, muss mit der Kreuzung anderweitig verfahren
werden.

Hier wäre eine Umsetzung der Maßnahme in eingeschränkter Form möglich, wenn der Radverkehr im Zulauf
der Kreuzung in den Seitenraum zurückgeführt wird. Hierzu werden die Varianten noch geprüft und
abgestimmt.

Einen genauen Umsetzungszeitpunkt können wir Ihnen aufgrund der Vielzahl parallel zu bearbeitender und
umzusetzender Projekte in den Bereichen Nahmobilitätsplanung und Verkehrsplanung aktuell nicht nennen.
Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.

Für nähere Auskünfte zum aktuellen Stand der Planung stehen Ihnen die zuständigen Kollegen von der
Nahmobilitätsplanung gerne auch telefonisch (06151/132924 oder 06151/133395) zur Verfügung.

Freundliche Grüßen
Frank Uhrich

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Der  Oberbürgermeister

- als allgemeine Ordnungsbehörde -

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Sachgebiet Straßenverkehrsbehörde

Stadthaus WEST

Mina-Rees-Straße 10

64295 Darmstadt

Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!

>>> GESCHWÄRZT> 16.08.2023 00:53 >>>
ACHTUNG: Diese Mail kommt von einem externen Absender. Bitte behandeln Sie alle Dateianhänge und
Links mit besonderer Vorsicht.
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Sehr geehrter Herr Astheimer, sehr geehrte Damen und Herren,
am 26.08. verstreicht die 3-Monatsfrist nach HvwVfG. Können Sie schon abschätzen ob die Umsetzung der
Maßnahmen bis dahin stattgefunden hat? Wenn nein, können Sie abschätzen bis wann eine Umsetzung
stattfinden wird?

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
GESCHWÄRTZh

Am 25.05.23 um 12:06 schrieb Strassenverkehrsbehoerde:

Sehr GESCHWÄRZT,

aufgrund Ihrer E-Mail vom 02.05.23 möchte ich Ihnen mitteilen, dass Ihrem Antrag auf Aufhebung der
Benutzungspflicht in der Kasinostraße vom 03.05.22 grundsätzlich stattgegeben wird. Ich verweise hierzu
auch auf den Ihnen vorliegenden E-Mail Schriftverkehr in dieser Angelenheit.
Zudem wurden Sie nach Auskunft des Sachgebietes Nahmobilität zuletzt am 17.05.23 ausführlich
telefonisch über den aktuellen Sachstand in dieser Angelegenheit informiert.
Wie Sie daher wissen, gibt es bereits umfangreiche Planungen zur Änderung der Radverkehrsführung im
gesamten Bereich der Kasinostraße, der auch den von Ihnen genannten Abschnitt beinhaltet.
Das Zeitfenster für diese umfangreichen Planungen kann noch nicht genau definiert werden.

Aktuell wird daher eine Planung als Zwischenlösung für den von Ihnen genannten Bereich vorbereitet, um
die Benutzungspflicht, wie von Ihnen beantragt, zeitnah aufzuheben

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Angaben behilflich sein konnte.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Astheimer
Verw.-Fachwirt

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Der Oberbürgermeister

- als allgemeine Ordnungsbehörde -

Mobilitätsamt

Sachgebiet Straßenverkehrsbehörde

Stadthaus WEST

Mina-Rees-Straße 10

64295 Darmstadt

Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!
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